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Text 

§ 17c. (1) Das Zollamt Österreich kann mit Bescheid die vorübergehende Einbehaltung von 
Barmittel anordnen, wenn 

 1. die Anmeldepflicht nach Artikel 3 oder die Offenlegungspflicht nach Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2018/1672 nicht erfüllt wurde oder 

 2. die Auskunftspflicht gemäß § 17b Abs. 1 oder die Offenlegungspflicht nach Abs. 2 nicht erfüllt 
wurde oder 

 3. es Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel – unabhängig vom Betrag – in Zusammenhang mit 
einer kriminellen Tätigkeit gemäß Artikel 3 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission, ABl. Nr. L 141 vom 5.6.2015 S 73-117, stehen. 

(2) Die Dauer der vorübergehenden Einbehaltung darf 30 Tage nicht überschreiten. Dieser Zeitraum 
kann vom Zollamt Österreich nach Beurteilung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der 
Einbehaltung auf höchstens 90 Tage verlängert werden. Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2018/1672 
gilt sinngemäß. 

(3) Das Finanzamt Österreich, das Finanzamt für Großbetriebe und das Amt für Betrugsbekämpfung 
sind über vorübergehende Einbehaltungen unverzüglich zu verständigen. 
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